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#ST# Bundesbescliluss
über

das Volksbegehren um Revision des Artikels 12 der Bundes-
verfassung (Ordensverbot).

(Vom 4. Oktober 1930.)

Die Bundesversammlung
der Schweizerischen Eidgenossenschaft ,

nach Einsicht des Volksbegehrens um Revision des Artikels 12 der
Bundesverfassung (Ordensverbot), das wie folgt lautet:

„1. Art. 12 der Bundesverfassung vom 29. Mai 1874 wird aufge-
hoben und durch folgende Bestimmung ersetzt :

Art. 12. Von Regierungen auswärtiger Staaten Pensionen oder Ge-
hälter, Titel, Geschenke oder Orden und Ehrenzeichen anzunehmen, ist
allen Schweizern untersagt. Die Übertretung des Verbotes zieht den Ver-
lust der politischen Rechte nach sich.

Der Bundesrat kann Schweizer mit ständigem Wohnsitz im Ausland
von dem Verbote auf ihr Gesuch ausnchmen.

Nicht unter das Verbot der Annahme von Pensionen und Gehältern
fallen die Gegenleistungen auswärtiger Staaten aus Dienst und Anstel-
lung« vert ragen.

2. In die Übergangsbestimmungen zur Bundesverfassung vom 29. Mai
1874 wird folgende Bestimmung als besonderer Artikel aufgenommen:

Ü b e r g a n g s b e s t i m m u n g : Das Verbot des Art. 12 ist nicht rück-
wirkend. Sind jedoch Mitglieder der Bundesbehorden oder Bundesbeamte
bereits im Besitz von Pensionen, Titeln oder Orden, so haben sie für
ihre Amtsdauer den Verzicht auf den Genuss der Pensionen und das
Tragen der Titel und Orden zu erklären. Auch dürfen im schweizerischen
Heere weder Orden und fremdländische Ehrenzeichen getragen, noch von
auswärtigen Regierungen verliehene Titel geltend gemacht werden."•

nach Einsicht des Berichtes des Bundesratos vom 30. August 1929,
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gestützt auf die Art. 121 ff, der Bundesverfassung sowie die Art. 8 ff.
des Bundesgesetzes vom 27. Januar 1892 über das Verfahren bei Volks-
begehren und Abstimmungen betreffend die Revision der Bundesverfassung,

b e s c h l i e s s t :

Art. 1.

Das Volksbegehren wird mit dem Antrag auf Verwerfung der Ab-
stimmung des Volkes und der Stände unterbreitet, sofern nicht das Initiativ-
komitee gemäss der ihm von den Initianten erteilten Vollmacht das Volks-
begehren innort nützlicher Frist zurückzieht.

Art. 2.

Die Bundesversammlung beantragt dem Volk und den Ständen fol-
genden Gegenentwurf anzunehmen:

Art. 12 der Bundesverfassung vom 29. Mai 1874 erhält folgenden
abgeänderten Wortlaut:

Die Mitglieder der Bundesbehörden, die eidgenössischen Zivil- oder
Militärbeamten und die eidgenössischen Repräsentanten oder Kornmissarien
sowie die Mitglieder kantonaler Regierungen und gesetzgebender Behörden
dürfen von auswärtigen Regierungen weder Pensionen oder Gehalte, noch
Titel, Geschenke oder Orden annehmen. Handeln sie dem Verbote zu-
wider, so hat dies das Ausscheiden aus ihrer Stellung zur Folge.

Wer solche Pensionen, Titel oder Orden besitzt, ist als Mitglied
einer Bundesbehörde, als eidgenössischer Zivil- oder Militärbeamter, als
eidgenössischer Repräsentant oder Kommissar, oder als Mitglied einer
kantonalen Regierung oder gesetzgebenden Behörde nur wählbar, wenn
er vor Amtsantritt auf den Genuss der Pension oder das Tragen des
Titels ausdrücklich verzichtet oder den Orden zurückgegeben hat.

Im schweizerischen Heere dürfen weder Orden getragen, noch von
auswärtigen Regierungen verliehene Titel geltend gemacht werden.

Das Annehmen solcher Auszeichnungen ist allen Offizieren, Unter-
offizieren und Soldaten untersagt.

Ü b e r g a n g s b e s t i m m u n g : Wer vor dem Inkrafttreten des ab-
geänderten Artikels 12 erlaubterweise einen Orden oder einen Titel er-
halten hatte, darf als Mitglied der Bundesbehörden, eidgenössische)- Zivil-
oder Militärbeamter, eidgenossischer Repräsentant oder Kommissar, Mitglied
einer kantonalen Regierung oder der gesetzgebenden Behörde eines Kan-
tons gewählt werden, wenn er sich verpflichtet, für seine Amtsdauer
auf das Tragen der Titel oder Orden zu verzichten. Die Zuwider-
handlung gegen diese Verpflichtung zieht den Verlust des Amts nach sich.



Art. 3.
Der Bundesrat ist mit der Vollziehung dieses Beschlusses beauftragt.

Also beschlossen vom Ständerat,

B e r n , den 4. Oktober 1930.
Der Präsident: Messmer.
Der Protokollführer: Kaeslin.

Also beschlossen vom Nationalrat,

B e r n , den 4. Oktober 1930.

Der Präsident: E.-Paul Graber.
Der Protokollführer: G. Bovet.
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